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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Kunst am Bau klingt auf den ers-
ten Blick nicht nach Denkmalpflege. 
Viele, nicht nur öffentliche und nicht 
immer denkmalgeschützte Bauten 
sind mit Kunst ausgestattet, die fest 
mit Gebäuden verbunden ist. Oft-
mals bereichert diese öffentlich 
sichtbare Kunst Bauten, die selbst 
gar keinen Denkmalwert besitzen 
oder die erst durch den Bezug zur 
Kunst öffentliches Interesse we-
cken. 
Für die Denkmalpflege ist das The-
ma relativ neu. Nur wenige Objekte 
sind bisher im Rheinland – eher zu-
fällig oder anlassbezogen – in den 
Blick geraten und einige auch unter 
Schutz gestellt worden. Kunst am 
Bau kann also Denkmalwert besit-
zen, das auf sie bezogene Gebäu-
de muss es aber nicht. An einem 
Überblick über die verschiedenen 
Formen von Kunst am Bau oder 
baugebundener Kunst, die insbe-
sondere im Zuge des Wiederaufbaus 

der Nachkriegszeit zum Thema 
wird, fehlt es aber im Rheinland 
genauso wie in der Bundesrepublik 
Deutschland. In ihren Schattierun-
gen ist diese Kunst am Bau sehr 
unterschiedlich ausgeprägt und ein-
gesetzt worden: mal politisch-pro-
grammatisch, mal werteorientiert 
mahnend oder auch rein dekorativ.
Wie kommt es überhaupt zu Kunst 
am Bau und welche Kriterien 
sprechen für eine mögliche Unter-
schutzstellung? Welchen Einfluss 
hat die Kunst auf den Denkmalwert 
von Baudenkmälern? Wie kann die-
se Kunst geschützt, erhalten und 
gepflegt werden, wenn das mit ihr 
verbundene, nicht denkmalwerte 
Gebäude dem Abriss preisgege-
ben ist? 

Es erwartet uns ein spannendes 
Thema. Ich begrüße Sie alle sehr 
herzlich zu unserem Kölner Ge-
spräch zu Architektur und Denkmal-
pflege und wünsche uns anregende 
Vorträge und Diskussionen.

Grußwort
Andrea Pufke,
Landeskonservatorin und Leiterin des  
LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland
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Seite gegenüber:  
Erkelenz, Wohnhaus. 
Hl. Christophorus, 
Sgraffito von Will 
Völker, 1957.  
Foto: Martha Berens,  
LVR-ADR.

Im Rahmen der Tagungsreihe 
„Kölner Gespräche zu Architek-
tur und Denkmalpflege“ möchten 
das LVR-Amt für Denkmalpflege 
im Rheinland und die Fakultät für 
Architektur der Technischen Hoch-
schule Köln (TH Köln) stets aktuelle 
Themen des Denkmalschutzes und 
der Denkmalpflege aufgreifen und 
diskutieren.

Das Tagungsthema „Kunst am Bau 
– baubezogene Kunst“ entwickelte 
sich unter anderem aus Seminaren 
und Studienarbeiten, welche Frau 
Prof. Dr. Zimmermann im Rahmen 
des Fachs „Kunstwissenschaften“ 
an der Fakultät für Architektur 
durchführte. Ein Projekt beschäftig-
te sich dabei speziell mit jenen Ob-
jekten, die sich in und an Gebäuden 
der TH Köln befinden. Die TH Köln 
war überrascht, wie viele Objekte 
sich in ihrem Besitz befinden und 
es stellte sich die Frage, wer sich 
eigentlich grundsätzlich für den Er-
halt dieser Objekte zuständig fühlt. 

Ist beispielsweise der Schutz eines 
Kunstobjektes denkbar, wenn das 
Gebäude selber nicht unter Denk-
malschutz steht? Liegt die Erhal-
tung in alleiniger Zuständigkeit der 
Eigentümer? Wer fühlt sich in einer 
Kommune verantwortlich für die 
vielen „Kunst-am-Bau-Objekte“, die 
sich sowohl in öffentlichem wie pri-
vatem Eigentum befinden? Ist dies 
eine Aufgabe der Unteren Denk-
malbehörden? Welche Maßnahmen 
können getroffen werden, wenn ein 
Kunstobjekt an einem nicht unter 
Denkmalschutz stehenden Gebäude 
verändert oder gar entfernt werden 
soll? Greift hier beispielsweise ein 
Urheberecht der Künstlerin oder 
des Künstlers?

Ein herzlicher Dank gilt den Refe-
rentinnen und Referenten. Aus un- 
terschiedlichen Perspektiven wird 
das Thema „Kunst am Bau – bau-
bezogene Kunst“ behandelt. So 
möchten die Tagung und der vor-
liegende Tagungsband den Blick 
schärfen für diese vielseitige und 
spannende Kunstgattung.

Grußwort
Norbert Schöndeling,
Technische Hochschule Köln/Fakultät für Architektur,  
Institut für Baugeschichte und Denkmalpflege
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Themenblock I: 
Grundlagen





13

1. Sphärische Hohl-
spiegelwand, Stadt-
sparkasse Wuppertal, 
1973. Kunst: Adolf  
Luther © VG Bild-
Kunst, Bonn 2024; 
Architektur: Paul 
Schneider von Esleben. 
Quelle: Broschüre der 
Stadtsparkasse.

Kunst am, im, auf und neben  
dem Bau. Baubezogene Kunst in  
Nordrhein-Westfalen
Christine Kämmerer

Was ist „Kunst und Bau“?
„Kunst am Bau“, „Kunst und Bau“, 
„Kunst im öffentlichen Raum“ 
„baubezogene Kunst“: Um über 
diese Formen von Kunst sprechen 
zu können und damit den längst 
überfälligen Austausch der unter-
schiedlichen Akteurinnen und Ak-
teure anzustoßen, ist es sinnvoll, 
zunächst einmal zu definieren, was 
mit den Begriffen „Kunst und Bau“ 
bzw. „Kunst am Bau“ gemeint ist 
und wie er sich von den anderen 
abgrenzt. 

Kunst-und-Bau-Objekte sind Kunst-
werke, die im Zuge des Neubaus, 
des Umbaus oder der Sanierung 
eines Bauwerks entwickelt wur-
den und mit diesem dauerhaft 
fest verbunden sind. Ursprünglich 
entstanden ist „Kunst am Bau“ als 
staatliches Förderprogramm zur 
Unterstützung von beschäftigungs-
losen Künstlern in den Nachkriegs-
zeiten. Nachdem es bereits in der 
Weimarer Republik erste Anläufe 
gegeben hatte, bildende Künstler 
vermehrt an der Ausstattung öffent-
licher Bauten zu beteiligen, wurde 
an diese Idee nach dem Zweiten 
Weltkrieg sowohl in der Bundesre-
publik als auch in der Deutschen De-
mokratischen Republik angeknüpft. 
Niedersachsen führte als erstes 

Bundesland 1949 eine prozentu-
ale Staffelung der Kunstkosten in 
Bezug auf die Höhe der Baukosten 
ein. Wenig später erließ auch der 
nordrhein-westfälische Minister 
für Wiederaufbau eine Verfügung 
über die Vergabe von Aufträgen 
an bildende Künstler*innen und 
Kunsthandwerker*innen im Rah-
men von staatlichen Bauvorhaben. 
Seitdem finanzieren Bund und Län-
der im Rahmen ihrer Bauvorhaben 
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2. Reflexionswand, 
Institut der Feuerwehr 
NRW, Münster, 1999. 
Kunst: Olaf Metzel; 
Architektur: BLB NRW. 
Foto: Stadt Münster.

Kunstwerke über prozentuale An-
teile an den Baukosten oder fest-
stehende Kunst-und-Bau-Etats. 
Nach mehrfachen Veränderungen 
des Prozentsatzes wie auch der mi-
nisterialen Zuständigkeit (s. Beitrag 
von A. Kolossa) erging zum 1. Januar 
2022 ein gemeinsamer Erlass des 
Ministeriums für Kultur und Wis-
senschaft, des Ministeriums für 
Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung und des Ministeri-
ums der Finanzen, durch den eine 
neue Richtlinie für Kunst und Bau 
bei herausgehobenen Baumaßnah-
men des Landes Nordrhein-Westfa-
len in Kraft trat. Diese sieht vor, dass 
bei bedeutsamen Bauprojekten ver-
pflichtend Leistungen zur künstle-
rischen Ausgestaltung beauftragt 
werden müssen, wenn die Bau-
werkskosten (Kostengruppen 300 
und 400 nach DIN 276) 15 Millionen 
Euro übersteigen. 1 Prozent dieser 
Kosten, maximal 500.000 Euro, sind 
für Kunst-und-Bau-Projekte einzu-
planen. 

Das Spektrum an Gattungen, Tech-
niken und Stilen ist breit. Es reicht 

von feinen Filzstiftzeichnungen bis 
zu großen Bronzeplastiken, von 
Lichtobjekten bis zu Konzeptkunst. 
Kunst-und-Bau-Objekte findet man 
in Universitätsmensen und an Ge-
richtsparkhäusern, auf Vorplätzen 
und in Treppenhäusern, an Wänden 
und auf Dächern. Zeitgenössische 
Tendenzen der freien Kunst spiegeln 
sich auch in Kunst-und-Bau-Projek-
ten wider, wenngleich die künstleri-
sche Freiheit hier durch räumliche 
und funktionale Rahmenbedingun-
gen stärker eingeschränkt wird.

Wie viele Kunstwerke seit 1949  
in Nordrhein-Westfalen realisiert 
wurden, ist unklar, da es keine um-
fassende Inventarisierung gibt. Es 
dürften mehrere Zehntausend sein, 
von denen allerdings ein Teil durch 
Gebäudeabrisse oder aufgrund an-
derer, später noch näher ausgeführ-
ter Ursachen, nicht mehr erhalten 
ist. Nicht alle dieser Verluste sind 
zu bedauern. Der künstlerische 
– wie auch der finanzielle – Wert 
schwanken durchaus. Da aber 
besonders viele Kunst-und-Bau-
Projekte aus den 1960er und 70er 
Jahren stammen und die Gebäude 
aus genau dieser Zeit heute unter 
einem enormen Sanierungsdruck 
stehen, umgebaut oder abgerissen 
werden, sollte zumindest eine um-
fassende Dokumentation erfolgen, 
bevor Kunstwerk und Bauwerk end-
gültig fort sind.

Wie unterscheiden sich „Kunst 
und Bau“ und „Kunst im 
öffentlichen Raum“?
Im Gegensatz zur Kunst im öffent-
lichen Raum befinden sich Kunst-
und-Bau-Projekte auch auf priva-
ten Geländen oder in halb- bzw. 
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4. Stadtikonogra-
phie, Kreishaus des 
Ennepe-Ruhr-Kreises, 
Schwelm, 1967–1972. 
Kunst: Otto Herbert 
Hajek; Architektur: 
LTK Architekten. Foto: 
Frank Vincentz,  
Wikimedia Commons 
(CC BY-SA 3.0), 2008.

3. Ohne Titel (Beton-
kernverkleidung), 
Ruhr-Universität 
Bochum, NB-Gebäude, 
1972–1978. Kunst: Ad 
Dekkers; Architektur: 
Eller Moser Walter. 
Foto: Michael Rasche.

nichtöffentlichen Räumen, etwa 
in nicht frei zugänglichen (Innen-)
Bereichen staatlicher Gebäude. 
Andererseits können auch Kunst-
und-Bau-Objekte auf den öffentli-
chen Raum wirken, sofern sie im 
einsehbaren Außenraum platziert 
sind. So ist die Reflexionswand von 
Olaf Metzel am 1999 errichteten In-
stitut der Feuerwehr in Münster an 
einer öffentlichen Straße prinzipiell 
immer und für alle sichtbar, wäh-
rend DIEDRITTEDIMENSION, die 
Markus Linnenbrink 2011 an Decke 
und Wänden des Besuchertunnels 
der JVA Düsseldorf gestaltete, nur 
einem eingeschränkten Personen-
kreis zugänglich ist.

Genau wie die Kunst im öffentlichen 
Raum tauchen Kunst-und-Bau-
Werke vor allem jenseits typischer 
Kunstorte wie Museen und Galerien 
auf und erreichen damit weite Teile 
der Bevölkerung in ihrem alltägli-
chen Leben, etwa am Arbeitsplatz 

oder beim Behördengang. Dies kann 
zu einer anregenden Auseinander-
setzung führen, bringt aber auch 
unerwünschte Nebenwirkungen 
mit sich. Mangelnde Wertschätzung 
und gezielter Vandalismus führen 
immer wieder zu Schäden, so dass 
Kunstwerke aufwändig restauriert, 
teils durch Absperrungen oder ähn-
liches gesichert und in Einzelfällen 
auch dauerhaft demontiert und ein-
gelagert werden müssen.
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5. Ohne Titel  
(Fliesenmosaik), Haus 
der Bibliotheken, 
Dortmund, 1956–1958. 
Kunst: Klaus Gerwin; 
Architektur: Walter 
Höltje, Karl Walter 
Schulze; Zeichnung: 
Klaus Gerwin. Quelle: 
Baukunstarchiv NRW, 
Bestand Höltje.

Deutlich wird dies unter anderem 
bei den Betonkernverkleidungen an 
den Institutsgebäuden der Natur-
wissenschaften an der Ruhruniver-
sität Bochum. Ein Eingangsbereich 
wurde durch Jos Manders, jeweils 
drei durch Erwin Heerich und Ad 
Dekkers Anfang der 1970er Jahre 
durch Putz- bzw. Edelstahlver-
kleidungen künstlerisch gestaltet, 
allerdings derart subtil integriert 
in die Architektur, dass die Kunst 
hier oft nicht als solche wahrgenom
men wird. Insbesondere die Wer-
ke auf der stärker frequentierten 
Nordseite werden regelmäßig als 
Plakatwände missbraucht, so dass 
häufige Reinigungen und Wieder-
herstellungen erforderlich sind.

Hinzu kommt erschwerend, dass 
bei Kunst-und-Bau-Projekten, an- 

ders als bei Kunst im Museum und 
manchen Werken im öffentlichen 
Raum, eine Beschilderung, die das 
Kunstwerk für Laien als solches er-
kennbar macht und Interessierten 
weitere Informationen bietet, in der 
Regel fehlt. 

„Kunst am Bau“ oder „Kunst 
und Bau“?
Dass baubezogene Kunst nicht 
zwangsläufig Kunst im öffentli-
chen Raum sein muss, wäre nun-
mehr geklärt. Was aber ist der 
Unterschied zwischen „Kunst und 
Bau“ und „Kunst am Bau“? Genau 
genommen gibt es keinen. Während 
das Programm des Bundes „Kunst 
am Bau“ heißt und dies auch der 
gängigere Begriff ist, hat sich das 
Land Nordrhein-Westfalen schon 
vor mehr als 40 Jahren für den Na-
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men „Kunst und Bau“ entschieden. 
Damit soll betont werden, dass bau-
bezogene Kunst mehr ist als dekora-
tiver Schmuck, der nachträglich an 
ein Gebäude angebracht wird, und 
dass Kunstwerke sich nicht nur als 
Applikation „am“ Bau, sondern auch 
„im“, „auf“, „vor dem“ Bau usw. be-
finden können. Vor allem aber soll 
damit die Auseinandersetzung von 
Kunst und Architektur auf Augen-
höhe deutlich werden.

In einer 1980 erschienenen Do-
kumentation der Kunst-und-Bau-
Projekte des Landes Nordrhein-
Westfalen beschreibt der damalige 
Minister für Landes- und Stadtent-
wicklung, Christoph Zöpel, diese 
Zielsetzung: 
„Für die Zusammenarbeit zwischen 
Architekt und Künstler sollte aber 
grundsätzlich gelten, daß die Kunst-
werke nicht als zusätzliche Deko-
ration, sondern unter dem Gedan-
ken einer möglichst weitgehenden 
Integration zwischen Bauwerk und 
Kunst in die Bauplanung einbezogen 
werden sollten. Die Kunst muß in 
einem so engen Zusammenhang 
mit dem Bauwerk stehen, daß man 
sie nicht aus diesem Zusammen-
hang lösen kann. […] Dabei sollte 
es darauf ankommen, die Anhäng-
sel-Funktion der ‚Kunst am Bau‘ 
weiter zu überwinden und zu einer 
echten Einheit von ‚Kunst und Bau‘ 
zu gelangen.“1

Diese „echte Einheit“ wird vor al-
lem deutlich an Projekten, bei denen 
Architekt*in und Künstler*in bereits 
in einem frühen Planungsstadium 
zusammengearbeitet haben. Bei-
spielhaft ist die Verschmelzung von 
Kunst und Bau beim Kreishaus des 

Ennepe-Ruhr-Kreises in Schwelm. 
Der 1969–1972 von LTK Architekten 
entworfene brutalistische Betonbau 
wird durchdrungen von der „Stadt-
ikonographie“ Otto Herbert Hajeks. 
Skulpturale Elemente nehmen 
die Materialität und Kubatur des 
Bauwerks auf, leuchtende Farben 
kontrastieren mit dem Grau des 
Sichtbetons und verbinden zugleich 
Außen- und Innenraum. Die Kunst 
verleiht dem Gebäude seinen Wie-
dererkennungswert.

Kunst ohne Bau
Doch was passiert, wenn der Zu-
sammenhang zwischen Kunst und 
Bau gelöst wird? Während das Bau-
werk in der Regel auch ohne das 
Kunstwerk weiterbestehen kann, 
wenngleich dabei unter Umständen 
ein Teil seiner Identität und Individu-
alität verloren geht, ist die andere 
Richtung – Kunst ohne Bau – deut-
lich schwieriger. Freie Plastiken 
lassen sich in der Regel gut trans-
lozieren und damit außerhalb ihres 
ursprünglichen Kontextes erhalten. 
Vor allem wandgebundene Arbeiten 
wie Gemälde, Sgraffiti und Mosaiken 
werden jedoch bei Gebäudeabrissen 
oder größeren Umbauten zumeist 
zerstört.

Auch beim Dortmunder Haus der 
Bibliotheken gingen Kunst und Bau 
eine enge Bindung ein. Das Gebäu-
de entstand 1956–1958 im Zuge des 
Wiederaufbaus der Dortmunder In-
nenstadt nach einem Entwurf von 
Walter Höltje in Zusammenarbeit 
mit Karl Walter Schulze. Die zum 
Hansaplatz ausgerichtete Fassade 
gestaltete der Künstler Klaus Ger-
win oberhalb der zweigeschossigen, 
verglasten Eingangszone mit einem 
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6. Kassette will Zarge 
werden, Fachhoch-
schule für öffentliche 
Verwaltung, Köln, 
1987. Kunst: Rudolf  
Alfons Scholl  
© VG Bild-Kunst, Bonn 
2024; Architektur: 
STHBA Köln. Foto: 
Christine Kämmerer.

flächenfüllenden Fliesenmosaik. Im 
Nachlass Höltjes, der im Baukunst-
archiv NRW verwahrt wird, zeugt 
eine farbige Zeichnung Gerwins 
von der frühen Zusammenarbeit 
von Künstler und Architekt. Als die 
Architekt*innen Harald Meißner und 
Nicola Fortmann-Drühe den Han-
saplatz 1991 neugestalteten, griffen 
sie die geometrischen Formen und 
die roten Akzente des Wandbildes 
auf und übertrugen sie auf skulp-
turale Elemente an den Zugängen 
zur neugebauten Tiefgarage unter 
dem Platz. Nur wenige Jahre später, 
1996, wurde das Haus der Biblio-
theken, trotz Denkmalschutz und 
massiver Kritik der Bevölkerung, 
gesprengt. An seiner Stelle steht 
heute ein Sportkaufhaus, ein Neu-
bau ohne Bezug zum Vorgänger 
und zur Umgebung. Somit wurde 
nicht nur Gerwins Mosaik zerstört, 
sondern durch die Dekontextuali-

sierung auch die Platzgestaltung 
von Meißner und Fortmann-Drühe 
entwertet.

Beispielhaft sei hier auch die Raum-
installation „Kassette will Zarge 
werden“ von Rudolf Alfons Scholl 
genannt, die 1987 im Zuge des Um-
baus eines Kölner Schulgebäudes 
zur Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung entstand. Das Werk 
entwickelt sich aus der gegebenen 
räumlichen Situation von der Kas-
settendecke zur Türzarge und wäre 
in dieser Form kaum auf einen ande-
ren Ort übertragbar. Als das Gebäu-
de 2022 erneut umgebaut wurde, 
diesmal für eine Nutzung durch die 
Hochschule für Musik, musste die 
Arbeit demontiert werden. Weder 
der Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
als Bauherr noch die Scholl-Stiftung 
als Nachlassverwalterin des Künst-
lers sahen eine Möglichkeit, das 
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7. Mönchengladbach-
Wand, urspr. Stadt
reinigungsamt, 
Mönchengladbach, 
1981. Kunst: Eduardo 
Paolozzi. Neuinstal-
lation am Neubau für 
studentisches Wohnen 
der WohnBau, 2021. 
Foto: Anika Schmidt.

Werk einzulagern oder anderswo 
einzubauen.

Hervorzuheben ist in diesem Fall, 
dass der Urheber bzw. dessen Nach- 
lassverwalter rechtzeitig kontak-
tiert wurden. Das passiert häu-
fig nicht, auch weil die aktuellen 
Eigentümer*innen nicht wissen, 
dass Urheberrechte an Kunst-
und-Bau-Werken bestehen, wie in 
solchen Situationen zu verfahren ist 
und wen sie ansprechen müssen. 
Mitunter „verschwinden“ Kunstwer-
ke dann im Rahmen von Umbau- und 
Abrissmaßnahmen, verstauben in 
Lagerräumen oder landen aufgrund 
der Unkenntnis der Beteiligten – wo-
bei auch absichtsvolles Handeln 
nicht ausgeschlossen werden kann 
– direkt auf der Müllkippe. Hier be-
steht dringender Informations- und 
Beratungsbedarf, um unumkehrba-
re kulturelle Verluste und unnötige 
Streitigkeiten zu vermeiden. Denn 
wenn der Verlust entdeckt wird, ist 
es meist zu spät, wie im Fall des 
„Lichtregens“ von Heinz Mack in der 
Aachener Spielbank – entstanden 
im Zuge des Innenausbaus durch 
Harald Deilmann 1974–1976 –, der 
es sogar in die Bildzeitung schaff-
te. „Installation weggeworfen, weil 
Glühbirnen kaputt waren. Kult-
Künstler Mack geht auf Hannelore 
Kraft los“, hieß die Schlagzeile am 
23.10.2014. Betrieb und Wartung der 
aus 7.000 Lampen bestehenden, be-
weglichen Installation waren der Ei-
gentümerin, der NRW-Bank, wohl zu 
aufwändig und teuer geworden, so 
dass sie den Künstler im Jahr 2003 
zwar über die geplante Demonta-
ge in Kenntnis setzten, diese dann 
aber ohne weitere Absprache und 
nicht fachgerecht vornahmen. Laut 

Mack entstand ein „Totalschaden“. 
Der Künstler, der kurz zuvor von 
der damaligen NRW-Ministerprä-
sidentin Hannelore Kraft den Lan-
desverdienstorden erhalten hatte, 
war empört über den rechtlich zwar 
zulässigen, aber respektlosen Um-
gang, den das Land als Eigentümer 
ihm nun zuteilwerden ließ.
Erfreulicher ist da die Geschichte 
der Mönchengladbach-Wand von 
Eduardo Paolozzi, einem 1979–1981 
geschaffenen Edelstahlrelief, das 
nach 17 Jahren Einlagerung im De-
pot des Museums Abteiberg 2021 
ein zweites Zuhause an einem 
Wohnungsneubau fand. Diskuta-
bel bleibt allerdings, inwiefern die 
dargestellten Putzgeräte, die auf 
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Anmerkung
1	 �Kunst und Bau 1967–1979. Schrif-

tenreihe des Ministers für Landes- 
und Stadtentwicklung des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Bd. 2. Bonn 
1980.

die Funktion des ursprünglichen 
„Trägers“, des Sozialgebäudes des 
Stadtreinigungsamtes, hinweisen, 
zum neuen Standort passen.
Neben der bereits genannten  
Dokumentation und Inventarisie-
rung von Kunst-und-Bau-Projekten  
mangelt es also auch an Vermitt
lung und kulturellen Bildung der  
„unfreiwillig“ mit Kunst konfron
tierten Gebäudenutzer*innen, der 
mit der Instandhaltung betrauten 
Hausmeister*innen und oft leider 

auch der Eigentümer*innen, denen 
mitunter das Bewusstsein und die 
Fachkenntnis fehlen. Umso wich-
tiger ist ein fachlicher Austausch 
wie der heutige, bei dem aus der 
Summe der Erfahrungen von 
Künstler*innen, Architekt*innen, 
Bauherr*innen, Restaurator*innen 
und weiteren Beteiligten individu-
elle, projektbezogene Lösungsan-
sätze gewonnen werden können. 
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Wem gehört die Kunst? Der Titel 
mag etwas salopp gewählt sein, 
doch ist es gerade diese Frage, die 
eine gute Orientierungsmöglich-
keit bietet innerhalb der mitunter 
verwirrenden Zuständigkeiten. Es  
gibt sowohl die Bezeichnung „Kunst 
am Bau“ als auch „Kunst und Bau“. 
Dieser kleine Unterschied ist schon 
ein erster besitzanzeigender Hin-
weis. Denn das Kunst am Bau-
Programm verweist meist auf die 
Projekte des Bundes, hingegen die 
Bezeichnung Kunst und Bau eher 
auf Landesebene benutzt wird. 
In beiden Fällen handelt es sich 
meist um Wettbewerbsverfahren, 
die in Verbindung mit öffentlichen 
Neubauten ausgelobt wurden und 
werden. Ich persönlich bevorzuge 
die Bezeichnung Kunst und Bau, be-
inhaltet diese Konjunktion doch ein 
gleichberechtigtes Nebeneinander 
der beiden Protagonisten.

Historie
Das symbiotische Verhältnis von 
Kunst und Architektur ist keine 
Erfindung unserer Zeit, sondern 
reicht lange Zeit zurück. Schon 
in den antiken Tempeln ergänzen 
Wandmalereien und Reliefs die 
Architektur. Opulente Ausmalun-
gen zieren die Wände und in den 
Sakralbauten des Mittelalters und 

die Deckengewölbe in den Residen-
zen der frühen Neuzeit. Von einer 
wirklichen Verschmelzung beider 
Bereiche zeugen noch heute die Ge-
samtkunstwerke des Jugendstils. 
Das eine wäre ohne das andere nur 
schwer vorstellbar. Als vom Staat 
gefördertes Programm etabliert 
sich das Zusammenspiel von Bilden-
der Kunst und Architektur jedoch 
erst in der Weimarer Republik. Als 
Maßnahme zur Bekämpfung von Not 
und Arbeitslosigkeit der bildenden 
Künstler*innen wird 1928 eine ers-
te Kunst-am-Bau-Verordnung vom 
preußischen Staat erlassen. Darin 
ist zu lesen, dass „bei der Errich-
tung und Ausstattung staatlicher 
oder kommunaler Bauten mehr als 
bisher bildenden Künstlern unter 
besonderer Berücksichtigung der 
beschäftigungslosen und in Not 
geratenen bildenden Künstler Ar-
beits- und Verdienstmöglichkeiten 
zu schaffen“1 seien. Mit dieser Art 
Verpflichtung etabliert sich der Staat 
nun als Auftraggeber, Förderer und 
Bewahrer von Kunst. Da jedoch auf-
grund der wirtschaftlichen Situa-
tion nur wenig öffentliche Bauten 
errichtet wurden, waren auch die 
Effekte des Programms sehr gering. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 
sowohl in der Bundesrepublik als 
auch in der Deutschen Demokra-

Wem gehört die Kunst?  
Ein Leitfaden der Zuständigkeiten
Alexandra Kolossa
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1. Hannes Schulz-
Tattenpach, Aufstei-
gender Phönix, 1953. 
Foto: BBR/Cordia 
Schlegelmilch.

2. Henry Moore,  
Large Two Forms, 
1979. Foto: BBR/
Bernd Hiepe.

tischen Republik an der Regelung 
festgehalten, dass Künstler*innen 
an öffentlichen Bauprojekten zu be-
teiligen sind. Niedersachsen führte 
als erstes Bundesland 1949 eine 
prozentuale Staffelung der Kosten 
für die Kunst in Bezug auf die Höhe 
der Baukosten ein. Wenig später 
folgte Nordrhein-Westfalen.

Bundesebene
In der am 23. Mai 1949 mit der  
Verkündung des Grundgesetz- 
es gegründeten Bundesrepublik 

Deutschland wird auch der kultu-
rellen Aufgaben des Staates ge-
dacht. Aber erst 1950 beschloss der 
Bundestag, „bei allen Bauaufträgen 
(Neu- und Umbauten) des Bundes, 
soweit Charakter und Rahmen des 
Einzelbauvorhabens dies rechtfer-
tigen, grundsätzlich einen Betrag 
von mindestens 1 % der Bauauf-
tragssumme für Werke bildender 
Künstler vorzusehen“.2 Zu einem 
der ersten Kunstwettbewerbe ge-
hört die Baumaßnahme des Bonner 
Bundeshauses mit dem Plenarsaal 
und dem Abgeordneten-Hochhaus. 
1952 wird der Wettbewerb für ei-
nen plastischen Schmuck am Er-
weiterungsbau des Bundeshauses 
in Bonn für eine Wandfläche am 
Haupteingang von 4 x 6 Metern als 
erster offener, einstufiger, anony-
mer Kunstwettbewerb ausgelobt. 
Zur Ausführung kommt ein Entwurf 
von Hannes Schulz-Tattenpach. Sein 
Relief aus Kalkstein, „Aufsteigen-
der Phönix“, zeigt die abstrahierte 
Figuration eines Kranichs vor einer 
Sonne, welches zum Symbol der 
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3. Victor Vasarely, 
Ohne Titel, 1974,  
Keramik. Foto:  
Michael Rasche.

aufstrebenden Bundesrepublik 
wurde. Einen Höhepunkt innerhalb 
des noch jungen Programms bil-
dete 1979 der Ankauf der Skulptur 
„Large Two Forms“ des interna-
tional renommierten Bildhauers 
Henry Moore für den Vorplatz des 
Bundeskanzleramtes. Man kann 
sicherlich behaupten, dass kaum 
ein anderes Kunstwerk aus dem 
Kunst-und-Bau-Programm öfter 
in den Medien vertreten war. 

Auf Bundesebene ist Kunst und 
Bau ein verpflichtendes Element 
der Baukultur und wird als Teil 
der Bauherrenaufgabe verstan-
den und konsequent umgesetzt. 
Die Stärkung von Kunst und Bau ist 
dem Bund ein wichtiges Anliegen. 
Die Gesamtverantwortung für die 
Planung und Durchführung von zivi-
len Baumaßnahmen des Bundes im 
In- und Ausland liegt beim Bundes-
ministerium für Wohnen, Stadtent-
wicklung und Bauwesen. Zuständig 
für die operative Durchführung der 
Baumaßnahmen ist das Bundesamt 
für Bauwesen und Raumordnung in 
Berlin. Dieses ist zudem Auslobe-
rin für Kunst-am-Bau-Wettbewerbe 
auf Bundesebene. Ebenfalls zustän-
dig für die Auslobung, Realisierung, 
die Pflege und den Unterhalt ist auch 
die Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben in Bonn, da sie als Eigen-
tümerin der Bundesbauten fungiert.

Landesebene
Auch in Nordrhein-Westfalen wird 
das Kunst-und-Bau-Programm seit 
1949 als Baustein der Kulturpolitik 
aufrechterhalten. Vor allem an den 
Hochschulen des Landes wurde eine 
beachtliche Zahl an Kunstwerken 
realisiert. Zum Beispiel befinden 

sich allein auf dem Campus der 
Ruhr-Universität Bochum mehr 
als 20 Objekte, die überwiegend 
aus den 1960er und 1970er Jahren 
stammen. Werke von Victor Vasare-
ly, Günter Fruhtrunk, Erich Reusch 
und anderen spiegeln das facetten-
reiche Kunstgeschehen dieser Zeit 
wieder. Auf Verwaltungsebene ist 
die Geschichte der Zuständigkeit 
in Nordrhein-Westfalen leider sehr 
wechselhaft. Nach dem ursprüngli-
chen Erlass des Ministers für Wie-
deraufbau übernahm 1970 zuerst 
die Abteilung Staatliches Bauen im 
Finanzministerium die Zuständig-
keit, danach ging sie an die jewei-
ligen Bauministerien über, dann an 
die Staatskanzlei, ans Familienmi-
nisterium, ans Kulturministerium 
und aktuell hat das Ministerium 
für Heimat, Kommunales, Bau und 
Digitalisierung das Ressort unter 
sich. Leider sind in den seltensten 
Fällen die jeweiligen Bauakten mit 
umgezogen, was die Informations-
lage zu einzelnen Kunstwerken 
sehr erschwert. Eine Konstante 
angesichts der wechselhaften Zu-
ständigkeit sind die jeweiligen Bau- 
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4. François Morellet, 
Sphères Trames, 
1974, Zustand 2018. 
Foto: Alexandra 
Kolossa.

und Liegenschaftsbetriebe (BLB 
NRW), die im Auftrag des Landes 
die Bauten errichten und betreu-
en und damit auch zuständig sind 
für den Unterhalt der realisierten 
Kunst-und-Bau-Werke. Da es auf 
Landesebene bislang keine gesetz-
liche Verpflichtung gab, Kunst-und- 
Bau-Projekte zu realisieren, ist die 
Zahl der Werke in den letzten Jahren 
sehr stark zurückgegangen. Erst 
Anfang 2022 gab es einen gemein-
samen Erlass des Ministeriums 
für Kultur und Wissenschaft, des 
Ministeriums für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung und 
des Ministeriums der Finanzen, 
durch den eine neue Richtlinie für 
Kunst und Bau bei herausgehobe-
nen Baumaßnahmen des Landes 
Nordrhein-Westfalen in Kraft trat. 
Diese sieht vor, dass bei bedeutsa-
men Bauprojekten wieder verpflich-
tend Leistungen zur künstlerischen 
Ausgestaltung beauftragt werden 
müssen, wenn die Bauwerkskos-
ten 15 Millionen Euro übersteigen. 
1 Prozent dieser Kosten, maximal 
500.000 Euro, sind für Kunst-und-
Bau-Projekte einzuplanen.

Kommune
In Nordrhein-Westfalen gilt die 
Verpflichtung zur Realisierung von 
Kunst-und-Bau-Projekten nicht für 
die Kommunen oder private Un-
ternehmen. Dennoch wurden und 
werden bereits seit den 1950er 
Jahren auch bei kommunalen und 
privaten Bauvorhaben Kunst-und-
Bau-Projekte realisiert. Auch sind 
die auf kommunaler Ebene zustän-
digen Stellen sehr unterschiedlich. 
Mal sind die Kunst-und-Bau-Werke 
dem Kulturamt zugeordnet, mal den 
städtischen Museen oder, wenn es 
an einem denkmalgeschützten Ge-
bäude ist, dem Denkmalpflegeamt. 
Einige wenige Städte, wie Düssel-
dorf beispielsweise, leisten sich 
eine eigene Kommission für Kunst 
und Bau. So verfügt Düsseldorf 
über ein eigenes Budget, um neue 
Kunst-und-Bau-Vorhaben im Rah-
men von städtischen Neubauvorha-
ben zu realisieren. Ein prominentes 
Beispiel für kommunales Handeln 
ist sicherlich das Musiktheater in 
Gelsenkirchen. Für den Architekten 
Werner Ruhnau war die Vereinigung 
von Architektur, Malerei und Plas-
tik ein wichtiges Anliegen. Die am 
und im Musiktheater zu sehenden 
Kunstwerke von Jean Tinguely, Ro-
bert Adams, Yves Klein, Paul Dier-
kes und Norbert Kricke gehen auf 
seine persönlichen Kontakte und 
Vorschläge zurück.

Praxisbeispiel
2018 wurde ich vom BLB NRW ge-
beten, mir ein Kunstwerk auf dem 
Gelände der alten Fachhochschule 
in Bielefeld anzuschauen. Diese Tat-
sache ist keineswegs eine Selbst-
verständlichkeit, setzt es doch 
voraus, dass bekannt ist, dass es  
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5. François Morellet, 
Sphères Trames, 
1974, Wiederaufstel-
lung 2021. Foto: BLB 
NRW/Carsten Pilz.

sich um Kunst handelt und, dass  
jemand darüber zu informieren  
ist. Die Begutachtung vor Ort zeigte 
eine große Gitterskulptur in Form 
einer Kugel, die sich aus einzelnen 
Edelstahlstangen zusammensetzt. 
Der Zustand der Kunst war desolat. 
Viele Stangen war verbogen, ab-
gebrochen oder fehlten gänzlich.   
Wem gehört also die Kunst? Oder 
anders formuliert: in wessen Zu-
ständigkeit fällt das weitere Vor-
gehen? Die Eigentumsverhältnisse 
werden meist dadurch bestimmt, 
auf wessen Grund und Boden man 
steht. In diesem Fall handelte es 
sich um eine Liegenschaft in Lan-
desbesitz. Die nächste Frage lautet: 
Von wem ist die Kunst? Auch hier 
hatte der BLB eine Antwort: es han-
delt sich um ein Werk von François 
Morellet. 
Wenn der Name des Künstlers bzw. 
der Künstlerin bekannt ist, verein-
facht dies die weitere Vorgehens-
weise. Wenn nicht, ist intensive 
Recherchearbeit notwendig. Oft 
haben mir dann Gespräche mit 
ehemaligen Mitarbeiter*innen der 
Liegenschaften geholfen oder ein 
Blick in die Zeitungsarchive. Auf 
Landesebene sind einige Jahrzehn-
te des Kunst- und Bau-Programms 
gut dokumentiert in speziellen Bro-
schüren, aber vor allem die frühen 
1950er und 1960er Jahre sind bis 
heute nicht aufgearbeitet. Deshalb 
kann auch nicht immer der Künstler 
bzw. die Künstlerin eruiert werden. 
In diesem Fall war schnell klar, dass 
der Erhalt und damit eine Restau-
rierung der Arbeit auf jeden Fall 
lohnen würde, handelt es sich doch 
um einen wichtigen Vertreter der 
Konkreten Kunst und um eine sel-
tene Kugelskulptur des Künstlers 

mit einem Durchmesser von 5 m. 
Die nächste Frage lautet: lebt der 
Künstler bzw. die Künstlerin noch? 
Eine Kontaktaufnahme mit dem 
Künstler bzw. der Künstlerin ist 
zwingend notwendig, wenn Eingriffe 
in das Kunstwerk nötig sind, die das 
Urheberrecht verletzen. Der Bund, 
das Land oder die Kommunen sind 
zwar die Eigentümer der Kunst, das 
Urheberrecht verbleibt aber beim 
Künstler bzw. der Künstlerin. Die-
ses Recht geht auch auf die Erben 
über. Da François Morellet bereits 
2016 verstorben ist, habe ich mich 
an seine Witwe gewandt, die sei-
nen Nachlass verwaltet. Danielle 
Morellet hat das gesamte Projekt 
sehr unterstützt, nicht nur mit In-
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formationen zum Werk, sondern 
auch mit historischen Aufnahmen 
von der ursprünglichen Aufstellung 
der Skulptur. Ein wahrer Glücksfall! 
So konnten Konstruktionszeichnun-
gen und Skizzen wertvolle Hinweise 
geben, wie die einzelnen Elemente 
der Skulptur zusammengesetzt sind 
und wie die Demontage vollzogen 
werden kann. Für die Wiederauf-
stellung war die Suche nach einem 
neuen, geschützteren Standort not-
wendig und auch eine Vorgabe der 
Witwe. Mit ihrem Einverständnis 
wurde die restaurierte Skulptur 
2021 in einem der Lichthöfe der 
neuen Fachhochschule Bielefeld 
wieder aufgestellt. Die Aufstel-
lung war spektakulär, musste die 
gesamte Skulptur doch mit einem 
Kran über das Gebäude gehoben 
werden. Nun hat die Kugel wieder 
einen passenden Rahmen gefunden, 
der ihrem ursprünglichen Aufstel-
lungsort sehr ähnlich ist.

Ausblick
Reden wir über Kunst und Bau, so 
reden wir über tausende von Kunst-
werken, die oftmals auch mit den 
Gebäuden fest verbunden sind. Wer-
den diese Gebäude veräußert, um-
gebaut oder gar abgerissen, stellt 
sich die Frage, was mit der Kunst 
passiert. Der Erhalt der Kunst ist 
zunächst einmal nicht geschützt 
im Sinne eines Denkmalschutzes. 
Fairerweise muss auch angemerkt 

werden, dass nicht jedes Kunstwerk 
schützens- bzw. erhaltungswert ist. 
So gibt es auch Entscheidungen, 
dass die Kunst zurückgebaut wird. 
Was zukünftig von Bedeutung wer-
den wird, auch im Sinne des Denk-
malschutzes, ist die Tatsache, dass 
immer mehr Gebäude und mit ihr 
die Kunst in ein denkmalwürdiges 
Alter kommen. Daher ist es wichtig, 
für Kunst und Bau zu sensibilisie-
ren. Auf Bundes- und Landesebene 
gibt es verschiedene Ansätze, das 
Thema zu beleuchten, Öffentlichkeit 
zu generieren und Bewusstsein zu 
schaffen. Einen guten Einblick in 
ausgewählte Werke gibt die Online-
Datenbank des Museums der 1000 
Orte. Auf Landesebene macht sich 
die Baukultur Nordrhein-Westfalen 
dafür stark, diese besondere Kunst-
form der Öffentlichkeit näher zu 
bringen. Und auch einige Städte und 
Kommunen arbeiten an Online-Da-
tenbanken ihrer Werke. Leider gibt 
es kein einheitliches Archiv, das alle 
Kunstwerke listet und viele Werke 
werden, das ist zu befürchten und 
leider auch schon geschehen, durch 
Unkenntnis und mangelnden Schutz 
vernichtet werden. Die Gesamtheit 
der Kunst und Bau-Werke bildet 
eine besondere Form der Kunst-
sammlung, öffentlich zugänglich, 
historisch gewachsen und gattungs-
übergreifend. Diesen einmaligen 
Schatz gilt es zu wahren!
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6. François Morellet, 
Sphères Trames, 
1974, Wiederaufstel-
lung 2021. Foto: BLB 
NRW/Carsten Pilz.
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Themenblock II: 
Beispielhafte Projekte  

und Fallgruppen
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Die Fachhochschule Köln wurde 
1971 gegründet, 2015 in Technische 
Hochschule Köln (TH Köln) umbe-
nannt und ist mittlerweile die größ-
te Fachhochschule Deutschlands. 
Wenn man sich fragt, wie viele 
Kunstwerke seit der Gründung an 
den Hochschulgebäuden realisiert 
worden sind, ist das Ergebnis au-
ßerordentlich dürftig. Das ergab 
eine Untersuchung zu „Kunst an 
Gebäuden der Technischen Hoch-
schule Köln“, die ich im Winterse-
mester 2020/21 mit Masterstu-
dierenden angestellt habe. Diese 
Untersuchung wurde in unserer 
wissenschaftlichen Schriftenreihe 
„Kölner Beiträge zur Baugeschichte 
und Denkmalpflege“ über Cologne 
Open Science publiziert und ist da-
mit als digitale Quelle verfügbar.

Gebäude der TH Köln versus 
„Kunst am Bau“
Für den Campus Deutz mit dem 
Ingenieurwissenschaftlichen Zen-
trum (IWZ) ist das Farbkonzept des 
Hochhauses aus der ersten Hälfte 
der 1970er Jahre im Inventar des 
Staatlichen Bauamtes Köln I aus 
dem Jahr 2000 als Kunst am Bau 
geführt. Wie bekannt, wird das 
Gebäude trotz seiner Unterschutz-
stellung von 2013 abgerissen und 
ein Ersatzneubau geschaffen. Für 

diesen Neubau ist jedoch bedau-
erlicherweise bislang kein „Kunst 
und Bau“-Projekt vorgesehen, so 
die Auskunft der Vizepräsidentin der 
TH Köln, Dr. Ursula Löffler.

Die zwei weiteren jüngeren Standor-
te in Leverkusen und Gummersbach 
verfügen über keine Kunstwerke. 
Kunst am Bau – wie es ursprüng-
lich hieß – ist also (von dem bald 
nicht mehr vorhandenen Farbkon-
zept abgesehen) allein im Campus 
Südstadt an den drei historischen 
Gebäuden von Vorgängerhochschu-
len zu finden.

Dass für die größte Fachhochschule 
Deutschlands in den letzten rund 
50 Jahren das Thema Kunst am 
Bau so stiefmütterlich behandelt 
wurde und offenbar weiterhin wird, 
ist nicht nur mit Blick auf andere 
Hochschulen, wie zum Beispiel die 
Universität Köln, erstaunlich. Auch 
in verschiedenen offiziellen Veröf-
fentlichungen, so in der „Kommen-
tierten Synopse zur Kunst am Bau 
bei Bund und Ländern“ von 2011, 
wird der herausragende Stellenwert 
von Kunst am Bau gerade für Hoch-
schulen und Forschungseinrichtun-
gen unterstrichen. Die Argumente 
sind vielfältig und reichen von der 
baukulturellen Verantwortung der 

„Kunst am Bau“ an Gebäuden  
der Technischen Hochschule Köln –  
Risiken für den Erhalt
Petra Sophia Zimmermann
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öffentlichen Hand über das speziel-
le Nutzerpublikum, das mit Kunst 
erreicht werden kann, bis hin zur 
repräsentativen Funktion. „Fast die 
Hälfte der Kunst am Bau wird hier 
realisiert“, heißt es in dieser Ver-
öffentlichung. In der „Richtlinie für 
Kunst und Bau des Landes NRW“ 
von 2021 wurde jüngst bekräftigt, 
dass durch Kunst-und-Bau-Projek-
te die Akzeptanz und Identifikation 
der Nutzer mit ihrem Bauwerk ge-
stärkt, Aufmerksamkeit hergestellt 
und den Standorten ein zusätzliches 
Profil verliehen werden kann.

Dieser Effekt kann selbstver-
ständlich auch bei Kunstwerken 
mit länger zurückliegender Ent-
stehungszeit eintreten. Daher gilt 
es, die Kunstwerke zu erhalten, 
wie in unserem Fall die Objekte an 
den Gebäuden der Vorgängerhoch-
schulen, die 1971 von der TH Köln 
übernommen wurden.

Campus Südstadt
Von den drei historischen Gebäuden 
auf dem Campus Südstadt möchte 
ich die Kölner Werkschulen in den 
Fokus nehmen. Zum Vergleich seien 

jedoch auch kurz die beiden anderen 
Gebäude vorgestellt, nämlich das 
Gebäude der Handelshochschule 
und späteren Alten Universität in 
der Claudiusstraße von 1907, eine 
schlossartige neobarocke Anlage, 
in der heute unter anderem das Prä-
sidium seinen Sitz hat. An diesem 
seit dem 7. März 1985 als Denkmal 
(Nr. 2808) ausgewiesenen Gebäude 
befinden sich neben dem Relief am 
Giebel, das trotz kriegszerstörter 
Dachlandschaft erhalten blieb, 
weitere Kunstobjekte im Inneren, 
wie der jüngst – wenn auch ohne 
wasserspeienden Löwenkopf – wie-
derhergestellte Löwenbrunnen.

Auch das zweite Gebäude, die ehe-
malige Maschinenbauschule vom 
Anfang des 20. Jahrhunderts am 
Ubierring 48, heute von geisteswis-
senschaftlichen Fakultäten genutzt, 
verfügt über skulpturale Arbeiten, 
wie die zwei Masken an dem nach 
Kriegszerstörung nicht mehr kom-
plett erhaltenen Mittelrisalit der 
Fassade. Verziert mit Gehängen 
von Ketten und Seilen, weisen 
sie ebenso auf den Lehrinhalt der 
Schule hin wie die Pfeilerkapitelle 
in der Eingangshalle. Als Tierköpfe 
gestaltet stehen diese symbolisch 
für Fachbegriffe aus dem Maschi-
nenbau. Während auch das Gebäu-
de seit dem 25. März 1985 auf der 
Denkmalliste steht (Nr. 2903), und 
so ebenfalls die mit dem Bauwerk 
verbundene Kunst geschützt ist, gilt 
das nur partiell für das dritte Ge-
bäude am Ubierring 40, die ehema- 
ligen Kölner Werkschulen. Das Ge- 
bäude wird heute von zwei Insti-
tuten der Fakultät für Kulturwis-
senschaften genutzt, nämlich der 
Köln International School of Design 

1. Köln, Gewerbe
förderungsanstalt von 
1906, ursprünglicher 
Bau, Ecke Mainzer-/
Maternusstraße. 
Repro aus: Romberg 
1907.
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(KISD) und dem Institut für Restau-
rierungs- und Konservierungswis-
senschaft (CICS).

Es stellt sich die Frage, inwiefern 
eine Unterschutzstellung wün-
schenswert oder sogar erforderlich 
ist? Bezogen auf die Risiken für den 
Erhalt von Baudenkmalen, die im 
Nordrhein-westfälischen Denkmal-
schutzgesetz angesprochen wer-
den, sind im Fall der TH-Gebäude 
weder der Eigentümerwechsel 
relevant – denn die kommunalen 
Institutionen wurden lediglich in 
Länderhoheit überführt – noch 
ein Nutzungswechsel, weil die ur-
sprüngliche Zweckbestimmung der 
Gebäude beibehalten blieb. Allein 
die denkmalgerechte Erhaltung 
kann ein Problem sein, so beispiels-
weise, wenn die Sicherheit für Nut-
zer und Öffentlichkeit gefährdet ist 
oder eine energetische Sanierung 
als sinnvoll erachtet wird.

Nach dem Denkmalschutzgesetz 
gehört es zu den Aufgaben von 
Denkmalschutz und Denkmalpfle-
ge, die Denkmäler „wissenschaft-
lich zu erforschen und das Wissen 
über Denkmäler zu verbreiten“ – 
eine Aufgabe, die einhergeht mit 
der Begründung der Denkmal-
ausweisung. Auf die Bedeutung 
der drei Kunstwerke, die diesen 
Gebäudekomplex prägen und ihn als 
traditionsreiches „Haus der Kunst“ 
erkennbar werden lassen, möchte 
ich im Folgenden näher eingehen.

Ubierring 40 / Die ehemaligen 
Kölner Werkschulen
Der Gebäudekomplex Ubierring 40 
bildet ein unregelmäßiges Geviert 
mit einem Innenhof und orientiert 

sich mit seinem Nachkriegsbau 
zum Ubierring, während die Ge-
bäude entlang der Mainzer Straße 
und Maternusstraße auf das Jahr 
1906 zurückgehen. Den Ausgangs-
punkt für einen Neubau der noch 
sogenannten Kunstgewerbe- und 
Handwerkerschule, die 1926 im 
Zuge einer Neuausrichtung in 
„Kölner Werkschulen“ umbenannt 
wurde, markiert die Berufung des 
Architekten Martin Elsässer zum 
leitenden Direktor. Nach seinem 
Entwurf entstand für die stark ge-
wachsene Ausbildungsstätte an 
diesen neuen Standort 1922–1924 
der Gebäuderiegel am Ubierring. In 
seiner expressionistisch geprägten 
Backsteinarchitektur hieß der Bau 

2. Kölner Werkschu-
len von 1922–1924, 
Ecke Mainzer-/Mater-
nusstraße, Einbezug 
und baukörperliche 
Angleichung des his-
torischen Gebäudes 
an (kriegszerstörten) 
Neubau zum Ubier-
ring, Architekt Martin 
Elsässer. Repro aus: 
DBZ 85/1925.

3. Gebäudezustand 
aktuell, Ecke Main-
zer-/Maternusstraße. 
Foto: Petra Sophia 
Zimmermann, 2023.



34

schlicht „Rotes Haus“. In den Neu-
bau einbezogen und baukörperlich 
angeglichen wurden die unmittel-
bar angrenzenden Putzbauten der 
„Gewerbeförderungsanstalt“ von 
1906 an der Mainzer Straße und 
Maternusstraße. Während der im 
Zweiten Weltkrieg weitgehend zer-
störte Gebäuderiegel am Ubierring 
durch den heutigen Nachkriegsbau 
ersetzt wurde, sind weite Teile der 
historischen Bauten entlang der 
Mainzer Straße und Maternusstraße 
erhalten, wenn auch ohne die cha-
rakteristische Dachlandschaft.

Sgraffiti von Richard Seewald
Entlang der Ostfassade an der Main-
zer Straße sind die Brüstungsfel-
der im ersten Obergeschoss mit 
Sgrafitti, also Kratzputzbildern, 
geschmückt, die der Künstler Ri-
chard Seewald um 1929 geschaffen 
hat. Seewald war 1924 als Profes-
sor nach Köln berufen worden und 
übernahm die Leitung einer neu 
eingerichteten „Entwurfsklasse für 
Malerei, ihre Anwendung im Raum 
und am Gerät, Glasmalerei, Graphik 
und Buchkunst“. 

Das siebenteilige Sgraffito über-
zieht die Wandfelder von jeweils 
etwa 1 x 2,50 Metern. Dabei werden 
zwei Motive wiederholt, im Wechsel 
in Seitenverkehrung, die allerdings 
teilweise beschädigt sind. Auf we-
sentliche Linien in der Zeichnung 
beschränkt, zeigt die erste Darstel-
lung mittig eine weibliche Aktfigur 
in Liegeposition, die mit nach au-
ßen gestreckten Armen auf einen 
funkensprühenden Stern und einen 
Halbmond weist und in eine Land-
schaftsszenerie einbezogen ist. 
Auch auf der zweiten Darstellung 
ist ein weiblicher Akt zu sehen, 
der sitzend auf die Strahlen einer 
Sonne zeigt und links an einen be-
laubten Ast mit einem Vogel fasst. 
Das Mittelfeld ist jeweils von kleinen 
vegetabilen Elementen flankiert, 
während ein Schmuckband aus 
Rundbögen den Abschluss zu den 
Natursteinrahmungen der Erdge-
schossfenster bildet.

Die Figuren mögen als Allegorien 
von Nacht und Tag zu verstehen sein. 
Das Darstellungsthema bezieht sich 
folglich nicht auf den Anbringungs-
ort. Eine plausible Vermutung von 
Frederike Schuler geht dahin, dass 
die Szenen dazu dienen sollten, „im 
Kontext der Werkkunstschule (…) 
vielmehr die Technik des Sgraffitos 
vorzuführen – und (…) insofern mehr 
als dekorative Wandgestaltung“ zu 
verstehen sind. Den Sgraffiti kommt 
eine besondere Bedeutung zu, weil 
sie im Oeuvre Seewalds einmalig 
blieben und seine gemalten Wand-
bilder aus den 1920er Jahren so gut 
wie vollständig zerstört wurden, so 
diejenigen in den Festräumen der 
Kölner Zoo-Gaststätten von 1927 
oder im Café-Restaurant des Kölner 

4. Ehem. Werkschu-
len, Köln. Richard 
Seewald: Sgraffiti auf 
den Brüstungsfeldern 
im 1. Obergeschoss 
entlang der Mainzer 
Straße, um 1929  
(siehe rosa Markie-
rung). Foto: Petra 
Sophia Zimmermann.
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Hansa-Hochhauses aus demselben 
Jahr. Die Wandbilder im „Speisezim-
mer“ seines eigenen Wohnhauses 
in Köln-Rodenkirchen von 1929 sind 
kaum mehr erkennbar, da sie, zeit-
weilig mit Tapeten überklebt, Scha-
den nahmen.

Richard Seewald, jüdischer Abstam-
mung und 1929 zum katholischen 
Glauben konvertiert, kündigte 1931 
aufgrund der drastischen Sparmaß-
nahmen an den Werkschulen und 
wohl schon unter dem Eindruck des 
sich wandelnden politischen Klimas 
und zog von Köln in die Schweiz 
nach Ronco sopra Ascona, wo sich 
heute auch seine Stiftung befindet. 
Unter den Nationalsozialisten gal-
ten seine Kunstwerke als „entartet“. 
Erst nach dem Krieg kehrte er nach 
Deutschland zurück und war für vier 
Jahre Professor an der Akademie 
der Bildenden Künste in München. 
Aus dieser Zeit stammen die gemal-
ten Wanddekorationen im Kölner 
Gürzenich von 1955.

Fassadengestaltung von Ludwig 
Gies und Steinrelief von Joseph 
Jäckel
Während die Sgraffiti Seewalds ein 
Zeugnis der frühen Kölner Werk-
schulen sind, steht der Gebäude-
riegel zum Ubierring für das Wie-
dererstarken der Institution in der 
Nachkriegszeit. Der Künstler Lud-
wig Gies, ebenfalls unter den Nati-
onalsozialisten verfemt und an den 
1946 wiedereröffneten Werkschulen 
seit 1950 Professor für Bildhaue-
rei, entwarf die Gestaltung dieses 
neuen Traktes in Zusammenarbeit 
mit dem Architekten Stefan Leuer in 
den 1960er Jahren. Die Einweihung 
1967 erlebte Gies nicht mehr – er 

war ein Jahr zuvor gestorben. Der 
ironisch oder amüsiert und zu seiner 
Zeit auch durchaus kritisch als „Bu-
senbau“, „Busentempel“ oder „Pa-
lazzo Titti“ betitelte Gebäuderiegel 
ist über seine fünf Obergeschosse 
mit Waschbetonplatten verkleidet, 
die je sechs rhythmisch in der Hori-
zontale verspringende Kegelformen 
zeigen. Ludwig Gies schuf mit dieser 
abstrakten Fassadengestaltung an 
seinem Lebensende ein sehr inno-
vatives Werk. Es nimmt durch das 
Prinzip der seriellen Abfolge und 

5. Richard Seewald: 
Sgraffito (Detail), 
3. Achse von links. 
Foto: Petra Sophia 
Zimmermann. 

6. Richard Seewald: 
Sgraffito (Detail), 
4. Achse von links. 
Foto: Petra Sophia 
Zimmermann.



36

Rhythmisierung nach meiner Mei-
nung vor allem den Geist der Kunst 
der 1960er Jahre im Rheinland auf, 
wie sie die Künstlergruppe Zero mit 
Heinz Mack und Otto Piene vertrat. 
Diese Kunstauffassung findet letzt-
lich noch in der von Heinz Mack ge-
schaffenen Installation mit ihren 
Sequenzen und dem rhythmischen 
Ablauf von waagerechten Lichter-
ketten am KölnTurm von 2003 ihre 
Fortsetzung.

Was der Einfluss von Institutionen 
der Denkmalpflege bewirken kann 
– und für Landesbauten ist mit der 
Oberen Denkmalbehörde die Be-
zirksregierung zuständig –, zeigte 
sich, als sich einige der Waschbe-
tonplatten zu lösen drohten und der 
für den Hochschulbau und seine 
Sanierung zuständige Bau- und 
Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) 
kurz davor war, die Platten kom-
plett abzunehmen. Ein Aufschrei 
und Initiativen vom Lehrkörper 
und Studierenden der Fachhoch-
schule ebenso wie von Bürgern 
aus der Südstadt führte zunächst 
zu einem Artikel im Kölner Stadt-
anzeiger vom 18.07.2012. Der BLB 
hatte in einem Schreiben mitgeteilt, 
„dass die Planung zur Fassadenre-
novierung bislang völlig offen ist. 
Was bedeutet, dass gefährliche 
Reliefplatten aus Sicherheitsgrün-
den erst einmal abgenommen und 
eingelagert werden sollen, bis eine 
Entscheidung über das weitere Vor-
gehen und seine Finanzierung ge-
troffen ist.“ Der fortgesetzte Wider
spruch wurde aufgegriffen in einer 
vorläufigen Unterschutzstellung  
des Gebäuderiegels Ubierring/
Mainzer Straße als Baudenkmal 
von Seiten der Oberen Denkmal-
behörde, die jedoch nur die stra-
ßenseitigen Fassaden einschließ-
lich Portal betrafen. Genau dies 
führte zu dem Ergebnis, dass der 
BLB im Zuge einer anschließen-
den denkmalgerechten Sanierung 
2013–2015 die Waschbetonplatten 
an den äußeren Fassaden mittels 
einer neuen Verankerung wieder 
befestigen ließ. Im Innenhof hin-
gegen, wo die Mauerwerksbänder 
verputzt waren, wurde eine Wärme-
dämmung aufgebracht und darüber 

7. Ehem. Kölner 
Werkschulen, Nach-
kriegsneubau, Ecke 
Ubierring/Mainzer 
Straße, Architekt 
Stefan Leuer,  
Fassadengestaltung 
Ludwig Gies, 1960–
1967. Foto: Petra 
Sophia Zimmermann.

8. Nachkriegsneubau 
zum Innenhof, nach 
Wärmedämmung 
neu verputzt, 2015. 
Foto: Petra Sophia 
Zimmermann.
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ein neuer Putz in Anlehnung an den 
ursprünglichen.

Das erwähnte dritte Kunstwerk am 
Außenbau ist das Steinrelief des 
Künstlers Joseph Jäckel, seit 1947 
Leiter des Bereichs Metallbildhau-
erei. Auf der gerundeten Muschel-
kalkwand an der Gebäudeecke 
zum Eingang sind fünf stilisierte 
Bäume als Tiefrelief gestaltet, die 
die Abteilungen der Werkschulen 
verbildlichen sollten. Der Architekt 
Stefan Leuer hatte mit dem Hoch-
bauamt der Stadt Köln vereinbart, 
auf 15 Prozent seines Architekten-
honorars zu verzichten, um damit 
„weitere Künstlerlehrer bei der 
Ausgestaltung der Schule mitwir-
ken zu lassen“. Nach den Quellen zu 
urteilen, wurde aus diesem „Kunst 
am Bau-Topf“ sowohl das Entwurfs
honorar für Gies als auch das für 
Jaeckel samt der Ausführung seines 
Reliefs finanziert.

Fazit zur Bedeutung einer 
Denkmalausweisung
Der Gebäudekomplex Ubierring 
40 ist straßenseitig durch eine mit 
der Architektur verbundene Kunst 
geprägt, die zwei entscheidende 
Phasen der einst renommierten 
Kölner Werkschulen repräsen-
tiert. Eine vorläufige Unterschutz-
stellung des Gebäudes von Seiten 
der Bezirksregierung wurde aus 
konkretem Anlass 2012 erstellt, um 
eine Erhaltung der denkmalwerten 
Substanz zu sichern. Im letzten Jahr 
– also zehn Jahre später – erfolgte 
am 27.10.2022 die endgültige Unter-
schutzstellung mit einem Eintrag in 
die Denkmalliste der Stadt Köln (Nr. 
8809). Diese Ausweisung betrifft 
jedoch weiterhin einzig und allein 

die straßenseitigen Fassaden des 
Gebäuderiegels der Nachkriegszeit.

Aus meiner Sicht ist der Gebäude-
komplex Ubierring 40 als Einheit zu 
sehen und damit auch der von Martin 
Elsässer einbezogene historische 
Bau schützenswert, den Richard 
Seewald mit seinen Sgraffiti als 
Werkkunstschule kennzeichnete. 

10. „Kunst am Bau“/
drei Kunstwerke am 
Gebäude der ehem. 
Kölner Werkschulen,  
Ecke Ubierring/
Mainzer Straße. 
Foto: Petra Sophia 
Zimmermann.

9. Ehem. Kölner 
Werkschulen, Ein-
gangssituation Ubi-
erring 40, Steinrelief 
Joseph Jäckel, 1967. 
Foto: Petra Sophia 
Zimmermann.
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Im unveröffentlichten Inventar des 
BLB zur Dokumentation Kunst und 
Bau, das uns freundlicherweise zur 
Verfügung gestellt wurde, sind die 
Sgraffiti aufgeführt. Hinzukommt, 
dass die drei Kunstwerke insofern 
eine Verwandtschaft untereinander 
zeigen, als sie allesamt auf das 
Prinzip der Reihung setzen und das 
gesamte Gebäude an seinen stra-
ßenseitigen Fassaden überziehen. 
Der kriegs- und umbaubedingte 
Teilverlust am Ursprungsbau sollte 
einer Denkmalausweisung ebenso 

wenig entgegenstehen, wie es bei 
den anderen beiden historischen 
Hochschulgebäuden des Campus 
Südstadt der Fall war.

Die Tatsache, dass Kunst am Bau 
an der 1971 begründeten TH Köln 
bislang wenig verfolgt worden ist, 
könnte umso mehr Anreiz sein, das 
historische, stadtbildprägende und 
für die Geschichte und Tradition der 
Hochschule wesentliche Gebäude 
der ehemaligen Kölner Werkschu-
len insgesamt dauerhaft zu sichern.
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1. Köln, Innenstadt. 
Die aktuelle Situ-
ation rund um den 
Taubenbrunnen am 
Kardinal-Höffner-
Platz, gegenüber dem 
Domforum und der 
Kreuzblume. Foto: 
Nedrin Ragab.

„Taubenbrunnen“ und „Licht und  
Bewegung“ – zwei Denkmale in der  
Kölner Innenstadt
Nedrin Ragab und Giulia Shikhani 

„Taubenbrunnen“, Ewald Mataré 
Nedrin Ragab

Der Taubenbrunnen liegt auf dem 
Kardinal-Höffner-Platz, in unmit-
telbarer Nachbarschaft zur West-
fassade des Kölner Doms. Von dem 
Bildhauer Ewald Mataré geschaffen, 
wurde dieser am 4. August 1953 ein-
geweiht. Es war der erste Brunnen, 
der nach dem Zweiten Weltkrieg in 
Köln entstand.

Die Initiative für den Taubenbrun-
nen war von Mataré selbst ausge-
gangen. Die Bank für Gemeinwirt-
schaft finanzierte den Brunnen und 
schenkte ihn der Stadt Köln, in deren 
Eigentum er sich bis heute befindet. 
So wurde der Brunnen vor dem im 
selben Jahr fertiggestellten Bank-
gebäude errichtet, in dem seit 1991 
das Domforum beheimatet ist. Bei 
dem Brunnen handelt es sich folg-
lich um ein Kunst-am-Bau-Projekt. 
Im Mai 1989 wurde der Taubenbrun-
nen unter der Nummer 4976 in die 
Denkmalliste der Stadt Köln auf-
genommen.

Ewald Mataré (1887–1965), Lehrer 
an der Düsseldorfer Kunstakade-
mie, wählte für den Brunnen eine 
rein abstrakte Gestaltung. Der Titel 
spielt also auf die „Nutzer“ an, denn 

der Brunnen war als Vogeltränke 
konzipiert. Zunächst hatte der 
Bildhauer einen Standort auf dem 
Bahnhofsvorplatz vorgesehen und 
hielt dazu in seinem Tagebuch fest: 
“Für Köln mache ich den Vorschlag 
eines Brunnens für die Domtauben, 
die vor dem Bahnhof von den Frem-
den gefüttert, nun endlich auch 
eine Trinkgelegenheit bekommen 
sollen.“ Da dies nicht zu realisie-
ren war, fiel die Entscheidung über 
den endgültigen Standort durch die 
Bank für Gemeinwirtschaft als Fi-
nanzier des Brunnens. Sollten die 
Tauben nicht kommen, so Mataré, 
könnten Hunde und Spatzen eine 
Trinkgelegenheit finden, „auch die 
Menschen kühlen, wie ich hörte, ihre 
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2. Der Tauben
brunnen von Ewald 
Mataré. Foto:  
Nedrin Ragab.

3. Die Halterung 
weckt Assoziationen 
an eine abstrakte 
Darstellung einer 
Taube. Foto: Nedrin 
Ragab.

Stirne dort mit angefeuchteten Ta-
schentüchern“. Seine Sorge war un-
begründet, denn die Tauben finden 
sich sehr wohl ein, um sich hier zu 
laben. Sicherlich waren die Tauben 
von Mataré auch als Friedenssym-
bol nach dem Krieg gedacht.

Der Brunnen besteht aus einem 
kreisrunden Becken aus Gussei-
sen mit einer spiralförmigen Rinne. 
Wasser, das aus einem seitlichen 
niedrigen Steinsockel mit gussei-
serner Abdeckplatte in drei Strahlen 
austritt, wird über die Rinne gegen 
den Uhrzeigersinn zum Ablauf im 
Mittelpunkt geführt. Das Becken 
ist eingefasst von einem ovalen, 

540 x 400 Zentimeter großen Mo-
saikfeld. Dieses Mosaik setzt sich 
aus dreieckigen Keramiksteinchen 
in den Farben Blau, Grau, Schwarz 
und Weiß zusammen, die in einem 
geometrischen Muster angeordnet 
sind und optisch Sechsecke erge-
ben. In seiner Außenkontur wird der 
Brunnen auf beiden Seiten gefasst 
von 45 Zentimeter hohen Eisenge-
ländern, die außen jeweils spiralför-
mig enden. Die Halterungen mögen 
an die abstrahierte Gestaltung einer 
Taube erinnern. 

Der Erhaltungszustand ist derzeit 
gut. Das war jedoch nicht immer 
so, denn im Laufe der Jahre hat-
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4. Abgelöste Teile des 
Mosaikfelds. Foto: 
Nedrin Ragab.

ten sich einige Mosaiksteine gelöst 
oder waren beschädigt. Die ersten 
Reparaturen erfolgten in Schwarz-
Weiß, was das ursprüngliche Muster 
des Mosaiks in einen Flickenteppich 
verwandelte. Seit 2006 bestand je-
doch eine Vereinbarung zwischen 
dem für Denkmale zuständigen 
Amt des Stadtkonservators und der 
Dombauverwaltung, um den Brun-
nen und vor allem das Mosaik in 
seiner Originalfassung zu erhalten. 
Die Stadt stellte dem Steinmetz der 
Dombauhütte, Markus Schroer, die 
Mosaiksteine in der ursprünglichen 
Farbigkeit zur Verfügung. Er führte 
regelmäßig Reparaturen aus, bis zu 
seinem Eintritt in den Ruhestand 
Ende April 2021, seitdem liegt die 
Verantwortung für die Erhaltung 
wieder bei der Stadt Köln.

Grundlegende Veränderungen für 
den Brunnen ergaben sich jedoch 
zum einen durch eine städtebauli-
che Maßnahme, nämlich den Bau 
der Domplatte zwischen 1966 und 
1974. Denn befand sich der Brun-
nen zunächst auf einem Niveau mit 
der Freifläche zur Westfassade 
des Doms hin (zu dessen Portalen 
Treppen führten), so liegt der heute 
sogenannte Kardinal-Höffner-Platz 
niedriger und verspringt über eine 

Treppe mit drei Stufen von der Dom-
platte mit dem Platz „Domkloster“.

Zum anderen sorgt die rund 10 Me-
ter hohe Kreuzblumenkopie sicher 
für die größte Beeinträchtigung 
in der Wirkung des Brunnes. Die 
Kreuzblume aus Beton war 1980 zur 
hundertjährigen Domvollendung 
direkt neben dem Taubenbrunnen 
aufgestellt worden, allerdings ur-
sprünglich nur geplant als temporä-
res Objekt. Nachdem Orkan Wiebke 
sie 1990 hinweggefegt hatte, wurde 
die Replik aus unverwüstlichem 
Stahlbeton erneuert. 2012 wurde 
im Rahmen des „Urbanen Kon-
gress“, eines von der Stadt Köln 
beauftragten Projektes zur Kunst 
im öffentlichen Raum, eine Verset-
zung dieser Kreuzblumenkopie für 
sinnvoll erachtet, denn – so heißt es 
im Abschlussbericht von 2014 – sie 
„verdrängt nun dauerhaft die Auf-
merksamkeit für den Taubenbrun-
nen von Ewald Mataré, der damit 
schon vor dem Bau der Domplatte 
ein zurückhaltendes Nachkriegs-
„Monument“ und Friedenssymbol 
geschaffen hatte.“ Auf eine davon 
ausgehende Debatte in der Kölner 
Politik, ob die Replik abgebaut und 
versetzt werden solle, folgte eine 
Online-Petition von 1.500 Bürgern 
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5. Die Wirkung des 
Taubenbrunnens 
wird durch die zehn 
Meter hohe Kopie 
der Kreuzblume 
beeinträchtigt. Foto: 
Nedrin Ragab.

für ihren Verbleib. Die Entscheidung 
wurde schließlich von Oberbürger-
meisterin Henriette Reker mitsamt 
Bezirksbürgermeister vertagt, bis 
die Neugestaltung der Domumge-
bung auch auf der Westseite anste-
hen würde.

Insofern ist das Fazit meines Vor-
trags, dass der Erhaltungszustand 
des Taubenbrunnes selbst zwar 
aktuell gut ist, das direkte Umfeld 
jedoch die ursprüngliche Wirkung 
des Brunnendenkmals geschmälert 
hat. Dazu gehört an erster Stelle die 
Kreuzblumenkopie, die tatsächlich 
versetzt werden sollte. Aber auch 
die „Stadtmöblierung“ spielt eine 
Rolle: Einige Kritiker bemängel-
ten die Überfrachtung des Platzes 
mit verschiedenen Objekten wie 
Pollern, Lampen und Mülleimern, 
was zu einem als disharmonisch 
empfundenen Gesamtbild führte. 
Sitzbänke wurden aber entfernt, 
wohl um den Aufenthalt von Ob-
dachlosen zu vermeiden. Damit 
verlor der Platz mit dem Tauben-
brunnen an Aufenthaltsqualität, und 
die Besucher haben nicht mehr die 
Möglichkeit, den Brunnen in seiner 
Schönheit und kontemplativen Wir-
kung zu erleben. Meiner Meinung 
nach sollten die Sitzbänke wieder in 
ein harmonisches und ruhiges Ge-
samtbild um den Brunnen integriert 
werden. Die bereits vorhandenen 
Objekte sollten in den Hintergrund 
treten und reduziert werden.

Abschließend noch einmal ein Blick 
auf die Bedeutung des Brunnens: 
Mataré ließ den Brunnen in den 
Boden ein, der sich damit in einen 
reizvollen Kontrast zur Kathedrale 
abhebt, die mit ihren Westtürmen 
majestätisch in den Himmel ragt. 
Der nach dem Zweiten Weltkrieg 
rehabilitierte Künstler schuf in 
dieser Zeit mit den Bronzetüren 
am Südquerhaus des Doms eines 
seiner Hauptwerke. Auch dem Tau-
benbrunnen sollte wieder die dem 
bedeutenden Künstler und seinem 
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1. Köln, Hohe Straße 
124–126, Geschäfts-
fassade. Licht und 
Bewegung, Künstler: 
Otto Piene, 1966. 
Foto: Giulia Shikhani

besonderen Werk angemessene Ge-
staltung des Umfeldes zuteilwer-
den, wie es auch die Ausweisung 
als Denkmal vorsieht. Die große 
Herausforderung besteht darin, ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen 
den Elementen auf dem Kardinal-
Höffner-Platz herzustellen, um die 
Wahrnehmung und Anerkennung 
des Taubenbrunnens als kulturel-
les Kunstwerk wiederzubeleben.

„Licht und Bewegung“,  
Otto Piene
Giulia Shikhani

Mit dem Kunstwerk „Licht und 
Bewegung“ möchte ich ein Kunst-
am-Bau-Projekt vorstellen, das sich 
ebenfalls in der Innenstadt von Köln 
in der Nähe des Doms befindet. Der 
Künstler Otto Piene schuf die ki-
netische Lichtplastik 1966 für die 
Fassade des Wormland-Hauses 
an der Hohe Straße 124–126. Im 
Januar 2015 wurde die Fassade 
des Geschäftshauses mitsamt der 
Plastik unter der Nummer 8776 in 
die Denkmalliste der Stadt Köln 
aufgenommen.

Geschichte der Installation
Zur Geschichte und Entstehung 
des Kunstwerks ist vorauszu-
schicken, dass Theo Wormland, 
Textilkaufmann und Gründer des 
Wormland-Unternehmens, das 
Grundstück mit dem Vorgängerbau 
1955 erworben hatte, um hier ein 
Herrenmodegeschäft einzurichten. 
1965 beauftragte er den Architekten 
Peter Neufert mit dem Umbau und 
der umfassenden Modernisierung 
des Geschäftshauses. Trotz des 

progressiven Materials aus Stahl-
paneelen wirkte die Fassade solide, 
fast konservativ für Architekt und 
Bauherr. Wormland und Neufert 
trafen anschließend gemeinsam 
die innovative Entscheidung, Kunst 
und Architektur zu vereinen. Als be-
geisterter Kunstsammler erteilte 
Wormland anschließend 1966 dem 
Künstler Otto Piene den Auftrag, 
eine Außenplastik zu schaffen. Die 
kinetische Lichtplastik war Teil des 
Marketing-Konzeptes „neu, jung, 
größer“ und sollte mit ihrem inno-
vativen Charakter das Herrenmo-
dehaus repräsentieren. Piene war 
für die Umsetzung dieses Konzeptes 
prädestiniert. Denn zusammen mit 
Heinz Mack hatte er 1957 in Düs-
seldorf die Künstlergruppe Zero 
gegründet, der sich 1961 auch Gün-
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2. Köln, Geschäftsfas-
sade des Wormland-
Hauses, historische 
Aufnahme. Quelle: 
„Otto Piene“. Aus-
stellungskatalog 
Kunstverein Köln. 
Starnberg 1973.

ther Uecker anschloss. Ihre experi-
mentellen Projekte und Kunstwer-
ke waren bestimmt von neuartigen 
ästhetischen Gestaltungsprinzipien, 
wie eben Licht und Bewegung. Zero 
prägte nicht nur die deutsche Kunst 
in der Nachkriegszeit, sondern 
entwickelte sich zu einer interna-
tionalen Avantgardebewegung. Die 
Gruppe bestand bis zum Jahr 1966.

Das Wormland-Haus greift als 
Eckhaus von der Hohe Straße in 
die Salomonsgasse hinein. Während  
das – heute veränderte – Erdge-
schoss sich ursprünglich in einer 
gläsernen Architektur zwischen 
Schaufenstern öffnete, sind die 
beiden Fassaden zur Hohe Straße 
und Salomonsgasse in den Ober-

geschossen bis zur Dachkante 
komplett geschlossen und mit 
quadratischen, pyramidenförmigen 
Nirosta-Platten verkleidet. Sie dien-
ten als Reflektor für das aufsehen-
erregende Kunstwerk „Licht und 
Bewegung“, das zur Hohe Straße 
hin angebracht worden war.

Es besteht aus einem nach rechts 
aus der Symmetrieachse verscho-
benen Lichtrad aus zwei Rädern 
mit Halbkugeln, die um denselben 
Mittelpunkt rotieren. Darüber
hinaus sind weitere Aluminium-
Kugeln, ursprünglich waren es 49 
Kugeln, an unterschiedlich langen 
Abstandshaltern frei über die Fas-
sade verteilt angebracht, während 
ein Mast mit 5,6 Metern Länge über 
dem Lichtrad in Richtung Himmel 
weist. Die elektronisch program-
mierte Installation warf ursprüng-
lich mit ihrem drehenden Rad aus 
den Halbkugeln Licht auf die Facet-
tierung der Fassade. Die Rotation 
entsprach mit einer Minute etwa der 
Dauer, die ein Passant zum Vorüber-
gehen benötigte. Außerdem strahl-
ten die fest fixierten Kugeln in dem 
vorgegebenen Rhythmus, während 
über den Mast ein Lichtstrahl über 
100 Kilometer in den Orbit gelenkt 
werden sollte. Danach folgte eine 
Pause von sieben Minuten, bevor der 
Bewegungsablauf erneut einsetzte. 
Dieser Bewegungsablauf erzeugte 
ein dynamisches Bild, ein sogenann-
tes Lichtballett.

Heutiger Zustand
Die Lichtinstallation ist heute nicht 
mehr in Betrieb, und das Herren-
modehaus gibt es auch schon lange 
nicht mehr. In das stark veränderte 
Erdgeschoss zogen einfache Läden, 
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3. Köln, heutiger  
Zustand der Installa-
tion von Otto Piene. 
Foto: Giulia Shikhani.

4. Köln, Aufnahme 
der Hohen Straße mit 
Domblick, historische 
Aufnahme. Quelle: 
siehe Abb. 2. 

die Obergeschosse scheinen unge-
nutzt. Mit dem Tod von Theo Worm-
land 1982 war das Geschäftshaus in 
das Eigentum der Theo-Wormland-
Stiftung übergegangen.

Am 23. März 2015 berichtete der Köl-
ner Stadtanzeiger von einer Initiative 
der ehemaligen Dombaumeisterin 
Barbara Schock-Werner, die lichtki-
netische Plastik zu reparieren und 
nach jahrelangem Stillstand wieder 
in Betrieb zu nehmen, unterstützt 
wurde sie von der Zero-Stiftung in 
Düsseldorf. Sponsoren sollten die 
Kosten tragen, die Theo-Wormland-
Stiftung hatte ihr Einverständnis 
gegeben. Nach der Prüfung durch 
Techniker, unter anderem einem 
ehemaligen Mitarbeiter von Piene, 
hieß es in einem späteren Artikel 
im Stadtanzeiger vom 29. Juli 2015, 
dass „die Technik einen guten Zu-
stand“ besäße. „Es fehle lediglich 
ein Steuerungselement.“ Für die 
folgenden Monate war geplant, die 
Kugeln des Kunstwerks abzuneh-
men, zu polieren und danach neu zu 
befestigen, außerdem die Leucht-
mittel auszutauschen.
Das Vorhaben wurde jedoch mit der 
Veräußerung des Hauses durch die 
Theo-Wormland-Stiftung an einen 
Investor aus Berlin auf Eis gelegt. 
Kunst und Denkmalschutz stünden 
einer Büronutzung, die eine Öffnung 
der Fassade in Fenstern erforderte, 
und damit einer rentablen Nutzung 
entgegen. Fortgesetzte Initiativen, 
wie durch die Kölner Galeristin Mar-
tina Kaiser, blieben bislang ohne Er-
folg. So ist das Gebäude aktuell in 
den Obergeschossen ungenutzt und 
insgesamt in einem schlechten Zu-
stand. Die Lichtinstallation ist ohne 
Funktion und die Kugeln zeigen sich 

witterungsbedingt verschmutzt.
Da ohne Einverständnis des Eigen-
tümers keine Handhabe besteht, 
auch nicht von Seiten des Stadt-
konservators, der die Denkmal-
ausweisung verantwortete, kam 
bereits als alternative Überlegung 
die Translozierung des Kunstwerks 
an einen anderen Standort auf, um 
seine Erhaltung zu sichern. Der 
Künstler Otto Piene könnte eine sol-
che Maßnahme jedoch nicht mehr 
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begleiten und überarbeiten, wie er 
es bereits 2014 für die Neueröffnung 
des LWL-Museums Kunst und Kul-
tur in Münster tat, da er im selben 
Jahr verstarb. In jedem Fall könnte 
das Kunstwerk seine ursprünglich 
beabsichtigte Wirkung durch eine 
Veränderung des Kontextes nicht 
mehr voll entfalten.

Insgesamt verdeutlicht die Ge-
schichte des Wormland-Hauses und 
seiner Lichtinstallation „Licht und 
Bewegung“ eine komplexe Entwick-
lung, die von Eigentümerwechseln 
und unterschiedlichen Vorstellun-
gen zur Gebäudenutzung geprägt 
ist. Die Risiken, die mit dem Erwerb 
und dem Erhalt dieses Gebäudes 
einhergehen, hätten den neuen Ei-
gentümern von Anfang an bewusst 
sein müssen. Ohne klare Auflagen 
und Verpflichtungen könnte in der 
Zukunft das Gebäude so sehr ver-
kommen, dass ein Abriss nicht aus-
geschlossen werden kann.

Die Ausweisung des Wormland-
Hauses als Denkmal ist von großer 
Bedeutung, da sie die Aufmerksam-
keit auf die historische und kulturel-
le Bedeutung des Denkmals lenkt. 
Jetzt sind Kunstliebhaber und enga-
gierte Bürger gefragt, sich weiterhin 
für das Kunstwerk einzusetzen, wie 
ich es mit meinem Vortrag beim Köl-
ner Gespräch getan habe und hier 
dokumentiere. 

Vielleicht könnte die Überlegung 
einer Öffnung der Fassade zur Sa-
lomonsgasse eine Option sein, um 
die Kunstinstallation für die Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen. Eine 
solche Maßnahme könnte dazu bei-
tragen, die ursprünglich beabsich-
tigte Wirkung des Kunstwerks im 
Kontext seiner Umgebung wieder-
herzustellen und sicherzustellen, 
dass es weiterhin ein kulturelles 
Erbe für die Stadt Köln bleibt.
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Themenblock III: 
Fallbeispiele aus der  

Praxis der Denkmalpflege  
und Restaurierung
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